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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1967

Norm

ABGB §91 C4

Rechtssatz

Selbst wenn die Ehefrau während des aufrechten Bestandes der Ehe einen Teil ihres Einkommens zur Bestreitung der

Auslagen für ihre Bekleidung verwendete und darin ein teilweiser Unterhaltsverzicht erblickt werden sollte, ergibt sich

daraus noch nicht, daß dieser Verzicht auch für die Zeit nach der Au ösung der Hausgemeinschaft Geltung haben

sollte.

Entscheidungstexte

5 Ob 36/67

Entscheidungstext OGH 15.02.1967 5 Ob 36/67
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1 Ob 201/72
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